Standbedingungen:

1. Titel, Ort und Datum Veranstaltung

Bärenkämpenfest 2010
Kreuzung In den Bärenkämpen / Alte Sandtrift

11.07.2010
2. Veranstalter

Verein Pro Bärenkämpen eV.

Heiko Horstmeyer

Tel: 0160-92615338

Fax. 0571-649214

3. Standmiete

15 Euro für Vereine und soziale Organisationen

25 Euro für Gewerbetreibende

Hierbei wird von einer Standgröße bis 3 x 3 m ausgegangen. Größere Stände bedürfen der Absprache mit dem Veranstalter.

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 5 Euro auf das Konto
Pro Bärenkämpen fällig.

Die eventuell anfallenden Kosten für Gestattungen des Ordnungsamtes trägt der Standbetreiber selbst. Er ist für die Anmeldung selbst verantwortlich.

4. Zulassung

Über die Zulassung des Anmeldenden und der angemeldeten Gegenstände entscheidet der Vorstand des Vereins Pro Bärenkämpen.

Die angebotenen Waren sind im Anmeldeformular detailliert aufzuführen, der Veranstalter behält sich vor Warenteile des Sortiments zu sperren.

Nicht Zugelassen sind Getränkeverkauf mit Ausnahme Landestypischer Getränke, Verkauf von Eis, Verkauf von Kaffee und Kuchen, der Verkauf und die Überlassung von Spirituosen aller Art sowie der Verkauf von Bratwurst.

5. Sicherheit

Der Standbetreiber haftet für jeden Personen- und Sachschaden, der durch den Betrieb des von ihm betriebenen Standes entsteht.

Jeder Standbetreiber hat dafür Sorge zu tragen das jederzeit eine Gasse für Rettungsfahrzeuge frei bleibt.

Sollte an den Ständen Müll anfallen hat der Standbetreiber für eine Ausreichende Anzahl an Müllbehältern zu sorgen.

6. Zeiten

Aufbau: 
Am Veranstaltungstag von 8.00 Uhr bis 9.45 Uhr (In der Zeit des Gottesdienstes 10-11 Uhr dürfen keine Verkäufe erfolgen) Fahrzeuge müssen bis 10.45 Uhr außerhalb der Absperrungen geparkt werden!

Verkauf:
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Abbau:

18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Vor 18.00 Uhr ist ein Befahren des abgesperrten 

Geländes unzulässig.

7. Strom Wasser

Grundsätzlich können nur die Stände berücksichtigt werden, die den Bedarf an Strom oder Wasser in der Anmeldung angegeben haben. Für Strom fallen gesonderte Nutzungspauschalen in Höhe von 5 Euro 220 V bzw. 10 Euro bei 360 V an.

Für ausreichende Kabeltrommeln und Wasserschläuche in entsprechender Länge hat der Standbetreiber selbst zu sorgen

